
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7131/1-Pr 1/85 

An den 

11 -3T12 der Beilagen zu den Stcllographischen Protokollen 

des NatIOnalrates XVI. GesetzgebungsperioGc 

1'f50lAB 

1986 -01- 3 1 

Zu 471Y/J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

W 1. e n 

zur Zahl 1774/J-NR/1985 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Dr. Michael Graff und Kollegen (1774/J), betreffend die Straß

burger Menschenrechtsinstanzen und die österreichische Justiz, 

beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Seit dem Inkrafttreten der Europäischen Menschenrechtskonven

tion für Österreich wurden nach Auskunft des Sekretariats der 

Europäischen Kommission für Menschenrechte gegen die Republik 

Österreich insgesamt etwa 1.100 Beschwerden erhoben. Wieviele 

dieser Beschwerden den Justizbereich betreffen, kann nicht 

festgestellt werden, weil die österreichische Bundesregierung 

nicht mit Beschwerden befaßt wird, die die Europäische Kommis

sion für Menschenrechte bereits im Rahmen eines Vorprüfungsver

fahrens für unzulässig erklärt oder aus anderen Gründen zurück

weist und das Sekretariat der Europäischen Kommission für Men

schenrechte keine nach den innerstaatlichen Ressorts geglieder

te Evidenz führt. 

Zu 2: 

Von den gegen die Republik Österreich eingebrachten Beschwerden 

wurden nach Auskunft des Sekretariats der Europäischen Kommis-
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sion für Menschenrechte 51 für unzulässig erklärt. Aus den zu 

Frage 1 angeführten Gründen können auch hier keine Angaben über 

die den Justizbereich betreffenden Beschwerden gemacht werden. 

Zu 3: 

Von der Europäischen K~mmission für Menschenrechte wurden ins

gesamt 46 den Justizbereich betreffende Beschwerden für zuläs

sig erklärt. 

Zu 4: 

Die für zulässig erklärten Beschwerden hatten folgende Be

schwerdepunkte zum Gegenstand: 

524/59 H. OFNER 

596/59 F. PATAKI 

617/59 A. HOPFINGER 

789/60 J. DUNSHIRN 

834/60 H. GLASER 

964/60 F. STEINKO 

DOK 222P 

Art.6 Abs.1 Nichtöffentlichkeit ---------der Verhandlung über die Nichtig-
keitsbeschwerde vor dem Oberst~n 
Gerichtshof; 
Art.6 Abs.3 1it.c Qua1ifikations
~~der~~g-;h;;-verständigung des 
Beschuldigten - Verletzung von 
Verteidigungs rechten. 
Art.6 Abs.l Waffengleichheit - An
;ese~he~des Vertreters der An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
Art.6 Abs.l Nichtöffentlichkeit -------der Verhandlung über die Nichtig-
keitsbeschwerde vor dem Obersten 
Gerichtshof. 
Art.6 Abs.l Waffengleichheit - An
;esenheit~es Vertreters der An
klagebhörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
Art.6 Abs.l Waffengleichheit - An
;e;e~heit des Vertreters der An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
Ar!~~~bs.l Waffengleichheit - An
wesenheit des Vertreters der An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge ~es Berufungs
verfahrens. 
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1.180/61 K. STEINHAUSER 

1.207/61 J. MAURER 

1.308/61 o. PlETSCH 

1.446/62 O. PLlSCHKE 

1.526/62 E. ElCHBERGER 

1.543/62 H. NEMEC 

1.549/62 K. MÖLZER 

1.567/62 L. LETTL 

1.602/62 E. STÖGMULLER 

1.631/62 W. VESEZCKY 

1.632/62 A. CERNY 
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Art.6 Abs.1 Waffengleichheit - An
;e;e~heIt~es Vertreters der An
klagebhörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
Art.6 Abs.1 Waffengleichheit - An~ 

;e;e~heit des Vertreters der An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
Art.6 Abs.l Waffengleichheit- An
;e;e~heit des Vertreters der An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
Art.6 Abs.1, Abs.3 lit.c Nichtan
;e;e~heit-de;-X~gekIagten im Ver-
fahren vor dem Obersten Gerichts
hof; Nichtbestellung eines ex-offo 
Verteidigers. 
Art.6 Abs.l Waffengleichheit - An
wesenheit des Vertreters der An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
Art.6 Abs.l Waffengleichheit - An
;e;e~heit des Vertreters der An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
Art.6 Abs.l Waffengleichheit - An
;e;e~heit~es Vertreters der An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
Art.6 Abs.l Waffengleichheit - An
;e;enhe~des Vertreters der An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
Art.5 Abs.3 Dauer der Untersu-
chungshaft 
Art.6 Abs.1 Waffengleichheit - An
;e;e~heIt-des Vertreters der An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
Art.6 Abs.1 Waffengleichheit - An
wesenheit des Vertreters der An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 

1750/AB XVI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 18

www.parlament.gv.at



1.634/62 M. SCHLERITZKO 

1.640/62 W. SCHOSTAL 

1.735/62 K. ALBRECHT 

1.850/63 R. KÖPLINGER 

1.936/63 F. NEUMEISTER 

2.178/64 O. MATZNETTER 

2.614/65 H. RINGELSEN 

2.645/65 SCHEICHELBAUER 

4.340/69 SIMON / HEROLD 

4.465/70 A. VAMPEL 

4.517/70 H. HUBER 
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Art.6 Abs.l Waffengleichheit - An
;e;;nheit des Vertreters der 'An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
~rt.~~.:..! Waffengleichheit - An
wesenheit des Vertreters der An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
Art.6 Abs.l Waffengleichheit - An
wesenheit des Vertreters der An
klagebehörde in nichtöffentlichen 
Sitzungen im Zuge des Berufungs
verfahrens. 
Art.5 Abs.4 Waffengleichheit wäh
;;~~d;S-Haftprüfungsverfahrens; 
Art.6 Abs.l und Abs.33 Verfahrens
da~e;;-ITbe;wach~~g-de; Verkehrs 
des Beschuldigten mit seinem Ver
teidiger; beschränkte Aktenein
sicht; Zensur seiner Aufzeich
nungen. 
~~!~2_~~~li_~~!~~_~~~~! Angemes
senheit der Dauer der Untersu
chungshaft; Dauer des Strafver
fahrens. 
~~~~Ab~l Angemessenheit der 
Dauer der Untersuchungshaft. 
Art.6 Abs.l Verfahrensdauer, Waf
feng"I;ichh;it 
Art.5 Abs.3 Angemessenheit der 
Da~e;~;-Untersuchungshaft. 
Art.6 Abs.l Verfahrensdauer; 
Grundstücksübertragung als zivil
rechtlicher Anspruch (oö. Grund
verkehrsgesetz). 
Art.6 Abs.l und 2 Verwendung von 
M;g~tophon;ufn;hmen privater Ge
spräche als Verletzung des Grund
satzes des fair trial. 
Art.3 Untersuchungshaft eines gei
stig-Gesunden in einer geschlos
senen psychiatrischen Anstalt. 
Art.5 Abs.3 Angemessenheit der 
D~;;~e;-Üntersuchungshaft; 
Vereinbarkeit der obligatorischen 
Untersuchungshaft mit Art.5 Abs.3. 
Art.6 Abs.l Dauer des Strafver-
fahrens. 
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4.897/71 GUSSENBAUER I 

5.219/71 GUSSENBAUER 11 

7.360/76 L. ZAND 

7.464/76 J. KARRER u.a. 

7.987/77 W. HANNAK 

8.269/78 G. ADOLF 

8.289/78 T. PESCHKE 

8.490/79 F. ZIMMERMANN 

8.658/79 H. BÖNISCH 
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!~~~~_Ab~~~L_!~~~lLl~_~~~~~~~~
ko1l Zwangsarbeit und Eingriff in 
EIgentumsrecht durch Bestellung 
eines Rechtsanwalts zum Pflicht
verteidiger gemäß § 41 Abs.2 StPO. 
Art.4 Abs.2, Art.1/1. Zusatzproto
koll Zwangsarbeit und Eingriff in 
EIgentumsrecht durch Bestellung 
eines Rechtsanwalts zum Pflicht
verteidiger gemäß § 41 Abs.2 StPO. 
Art.6 Abs.l Unabhängigkeit des 
ArbeIt;gerichtes. 
Art.6 Abs.l Dauer des zivi1ge
;ichtlIche~ Verfahrens über die 
Kündigungsklage (mehr als 8 Jahre). 
!~~~lL_!~_~~~~~E~~~~~~!! Die An-
wendung der Mieterschutzgesetzge
bung auf Verträge mit der Postver
waltung stelle einen ungerechtfer
tigten Eingriff in das Eigentums
recht dar. 
Art.6 Abs.l Dauer des Entschädi
gu~g;~e;fahrens nach Enteignung. 
Art.6 Abs.2; Art.6 Abs.l und Abs.3 
lIt:d-ü~sch~lds~e;;~t~~g-=-Fest=--
stellung in den Gründen eines Be
schlusses gemäß § 42 StGB, daß der 
Beschuldigte die Tat begangen habe. 
Art.6 Abs.l und 2 Der Beschwerde
fITh;e~;~rde-I;-Verfahren vor dem 
OGH über die Berufung der Staats
anwaltschaft nicht persönlich zu
gelassen; 
Verkehr zwischen dem OGH und der 
Genera1prokuratur durch pro domo 
Vermerke, die dem Beschwerdeführer 
nicht zugänglich waren. 
Art.7 Abs.1 Rückwirkungsverbot auf 
Grund einer Änderung des § 37 
Abs.1 lit.a Finanzstrafgesetz; 
Art.6 Abs.l; Arto6 Abs.3 lit.a und 
~-Ve;Tetzu~g-~~~-Ve;teidigung;=---
rechten durch Schuldspruch wegen 
eines in Idealkonkurrenz begange
nen Vergehens nach § 311 StGB, das 
in der Anklageschrift nicht aus
drücklich angeklagt worden war. 
!~~~~~~~!i_!~~~_!~~~1-!i!~i 
Unfaires Verfahren, weil der An-
zeigeerstatter im Lebensmittelver
fahren gemäß § 48 Lebensmittelge-
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8.695/79 M. I. 

9.120/80 A. U. 

9.300/81 E. C. 

9.315/81 J. J. 

9.316/81 L. / H. 

9.783/82 T. K. 

9.815/82 P.M. L. 

9.973/82 J.J. K. 
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setz als Amtssachverständiger zu 
bestellen ist und der Privatgut
achter eine prozeßrechtlich 
schlechtere Stellung genießt. 
Art·l~Ar~~_!~~~Ll~~~~~~
tokoll Diskriminierung ae. Kinder 
d~ch-§ 7 Abs.2 des Kärnter Erb
höfegesetzes (LGB1. Nr. 33/1903). 
Art.6 Abs.l; Art.6 Abs.3 lit~d 
V;rlet~ung~e;-Gru~ds~t~e;-des 
fair trail, weil Schuldspruch auf 
Grund der Angaben privilegierter 
Zeugen vor der Polizei erfolgte 
und sich diese Zeugen im gericht
lichen Verfahren der Aussage ent
schlugen und der Beschuldigte da
her an sie keine Fragen richten 
konnte. 
Art.6 Abs.3 lit.c Verkehr des Be
sch;erdefijhre;;~-der wegen Verdun
kelungsgefahr in Untersuchungshaft 
war, mit seinem Verteidiger nur ~n 

Gegenwart einer Gerichtsperson; 
Art.5 Abs.3 Dauer der Untersu-
chungshaft. 
Art.6 Abs.l Verfahrensdauer; 
Ve;u;tellU~g zu einer 5-jährigen 
Freiheitsstrafe unter gleichzeiti
ger Ausscheidung weiterer Fakten; 
das Verfahren wegen der ausge
schiedenen Fakten wurde innerhalb 
der Strafhaft nicht zum Abschluß 
gebracht und JESSO neuerlich in 
Untersuchungshaft genommen, aus 
welcher er zwischenzeitlich ent
lassen wurde. 
Art.6 Abs.l Dauer miteinander in 
Zu~;;e~ha~g stehender Zivil-, 
Straf- undVerwaltungsvBrfahren. 
Art.6 Abs.3 Verletzung der Vertei
dIgu~gsrechte durch Nichtzurverfü
gungstellen entsprechend tätig 
werdender Rechtsanwälte und durch 
mangelhafte Ubersetzungen. 
Art.10 Verletzung des Grundrechts 
~uI~reie Meinungsäußerung durch 
Verurteilung gemäß § 111 Abs.l 
StGB. 
Art.6 Abs.l Verfahrensdauer in 
eIne;-gerichtlichen Finanzstraf
verfahren. 
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Art.6 Abs.1, Abs.3 1it.d Amtssach
~~;;tändig~r-T;-L~b~;;;Ttte1ver
fahren; vg1. MRB H. BÖNISCH (§ 48 
Lebensmitte1gesetz); 
Art.7 Abs.1 Verurteilung wegen 
Schad;~ffkonzentration in Bio-Ge
treide, obwohl die Schäd1ingsmit
te1bekämpfungs-Höchstwerteverord
nung keine Normen für Bio-Getreide 
enthielt (nu11um crimen sine lege). 

Insgesamt 26 der für zulässig erklärten Beschwerden führten zu 

einer gütlichen Einigung gemäß Art.28 lit.b und 30 MRK; hiebei 

handelt es sich im einzelnen um folgende Beschwerden: 

596/59 
789/60 
834/60 
964/60 

1.180/61 
1.207/61 
1.308/61 
1.446/62 
1.526/62 
1.543/62 
1. 549/62 
1.567/62 
1.631/62 
1.632/62 
1.634/62 
1.640/62 
1.735/62 
4.340/69 
4.465/70 

4.897/71 
5.219/71 
7.464/76 
8.289/78 
8.490/79 
9.973/82 

10.498/83 
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F. PATAKI 
J. DUNSHIRN 
H. GLASER 
F. STElNKO 
K. STEINHAUSER 
J. MAURER 
o. PlETSCH 
O. PLISCHKE 
E. EICHBERGER 
H. NEMEC 
K. MÖLZER 
L. LETTL 
w. VESEZCKY 
A. CERNY 
M. SCHLERITZKO 
w. SCHOSTAL 
K. ALBRECHT 
SIMON / HEROLD 
A. VAMPEL 

GUSSENBAUER I 
GUSSENBAUER 11 
J. KARRER u.a. 
T. PESCHKE 
F. ZIMMERMANN 
J.J. K. 
P. P. 

Die Beschwerde wurde nach gnaden
weiser Strafnachsicht zurückgezo
gen und von der Europäischen Men
schenrechtskommission aus der Li
ste gestrichen. 

Die gütliche Einigung ist von der 
Europäischen Kommission für Men
schenrechte noch nicht genehmigt. 
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Zu 6: 

Auf Grund einer gütlichen Einigung ergaben sich in den ange

führten Beschwerdefällen die folgenden innerstaatlichen Kon-

sequenzen: 

596/59 F. PATAKl 

789/60 J. DUNSHIRN 

Änderung des § 294 Abs.2 und 3 StPO 
(BGBL Nr. 229/1962) und Zulassung 
eines neuerlichen Rechtmittels auf 
Grund des Bundesgesetzes vom 
27.3.1963 über die Erneuerung von 
Berufungsverfahren in Strafsachen, 
BGBL Nr. 66/1963. 
Änderung des § 294 Abs.2 und 3 StPO 
(BGBl. Nr. 229/1962) und Zulassung 
eines neuerlichen Rechtmittels auf 
Grund des Bundesgesetzes vom 
27.3.1963 über die Erneuerung von 
Berufungsverfahren in Strafsachen, 
BGBL Nr. 66/1963. 

834/60 H. GLASER Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 über die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBL Nr. 66/1963. 

964/60 F. STElNKO Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 über die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBL Nr. 66/1963. 

1.180/61 K. STEINHAUSER Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 über die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBL Nr. 66/1963. 

1.207/61 J. MAURER Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 über die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBL Nr. 66/1963. 

1.308/61 o. PlETSCH Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 über die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBL Nr. 66/1963. 

1.446/62 o. PLlSCHKE Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 über die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBL Nr. 66/1963. 
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1.526/62 E. EICHBERGER Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 liber die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBl. Nr. 66/1963. 

1.543/62 H. NEMEC Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 liber die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBl. Nr. 66/1963. 

1.549/62 K. MÖLZER Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 liber die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBl. Nr. 66/1963. 

1.567/62 L. LETTL Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 liber die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBl. Nr. 66/1963. 

1.631/62 W. VESEZCKY Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 liber die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBl. Nr. 66/1963. 

1.632/62 A. CERNY Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 liber die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBl. Nr. 66/1963. 

1.634/62 M. SCHLERITZKO Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 liber die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBl. Nr. 66/1963. 

1.640/62 W. SCHOSTAL Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 liber die Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBl. Nr. 66/1963. 

1.735/62 K. ALBRECHT Zulassung eines neuerlichen Rechts
mittels auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 27.3.1963 liberdie Erneuerung 
von Berufungsverfahren in Strafsa
chen, BGBl. Nr. 66/1963. 

4.340/69 SIMON / HEROLD Absehen von einem Ersuchen um Uber
nahme der Strafverfolgung an die 
Bundesrepublik Deutschland und von 
einer internationalen Fahndung; 
Erlaß vom 7.12.1972, 18.958-9b/72, 
betreffend Unterbringung kranker 
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oder verletzter Strafgefangener oder 
Untersuchungshäftlinge in öffentli
chen Krankenanstalten: Justizbehör
den haben sicherzustellen, daß der 
Strafgefangene oder Untersuchungs
häftling nicht unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung, wie etwa 
Aufnahme in eine geschlossene Abtei
lung oder in ein psychiatrisches 
Krankenhaus, unterworfen wird. 

4.897/71 GUSSENBAUER I Verfahrenshilfegesetz; 
Änderung der Geschäftsordnung und 
der Beitragsordnung der Rechtsan
waltskammer sowie Änderung der 
Rechtsanwa1tsordnung; 
Kostenersatz. 

S.i19/7l GUSSENBAUER 11 Verfahrenshilfegesetz; 
Änderung der Geschäftsordnung und 
der Beitragsordnung der Rechtsan
waltskammer sowie Änderung der 
Rechtsanwaltsordnung; 
Kostenersatz. 

7.464/76 J. KARRER u.a. Die Republik Österreich hat das 
streitgegenständliche Bestandobjekt 
geräumt. 

8.289/78 T. PESCHKE Gnadenweise Herabsetzung der über 
den Beschwerdeführer und die Mitver
urteilten verhängten Freiheitsstra
fen durch den Bundespräsidenten; 
Änderung der §§ 294 Abs.S und 296 
Abs.3 StPO dahin, daß der Verhaftete 
auf seinen Antrag zum Gerichtstag 
über eine zu seinem Nachteil erhobe
ne Berufung vorzuführen ist (Straf
rechtsänderungsgesetz 1983, BGBl. 
Nr. 168/1983); 
Verordnung des Präsidenten des OGH 
dahin, daß für pro domo Vermerke, 
die der Verteidigung nicht zur 
Kenntnis kommen, kein Raum bleibt. 

8.490/79 F. ZIMMERMANN Gnadenweise Tilgung der Verurteilung 
nach § 311 StGB; 
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gnadenweise Milderung der wegen § 37 
Abs.l lit.a Finanzstrafgesetz ver
hängten Geldstrafe und bedingte 
Nachsicht der Wertersatzstrafe; 
Entlassung aus der Gesamtschuld ge
mäß § 237 Abs.l BAO bis auf einen 
Betrag von S 180.000.- unter gleich
zeitiger Gewährung von Ratenzah
lungen. 
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Gewährung des sicheren Geleits gemäß 
§ 419 StPO; Geleitbrief vom 
1 l. 2.1985. 
Aufhebung des Urteils und Freispruch 
durch den OGH auf Grund einer Nich
tigkeitsbeschwerde zur Wahrung des 
Gesetzes gemäß § 33 StPO der Gene
ra1prokuratur; Anbot eines angemes
senen Kostenersatzes. 

In insgesamt 10 Fällen stellte die Eu;opäische Kommission für 

Menschenrechte in ihrem Bericht gemäß Art.31 MRK fest, daß 

Österreich seine Verpflichtungen aus der Menschenrechtskon

vention verletzt hat; hiebei handelt es sich im einzelnen um 

folgende Beschwerden: 

1.602/62 
1.936/63 
2.178/64 
2.614/65 
40517/70 
80269/78 
80658/79 
9.300/81 
9.316/81 
90815/82 

E. STÖGMULLER 
F. NEUMEISTER 
O. MATZ NETTER 
H. RINGEISEN 
Ho HUBER 
G. ADOLF 
Ho BÖNISCH 
Eo C. 
Lo / H. 
PoM. Lo 

(9.120/80 Ao Uo 

Zu 8: 

Verletzung nur des Art05 Ab so 3 
Verletzung nur des Art05 Abs 03 

Die Europäische Kommission für 
Menschenrechte stellte mehrheit
lich fest, daß KEINE VERLETZUNG 
der MRK angenommen werde; dennoch 
brachte sie den Fall vor den Euro
päischen Gerichtshof für Menschen
rechteo) 

Insgesamt führten 24 Beschwerden zu einer Entscheidung des Mi

nisterkomitees de~ Europarats gemäß Art032 der Menschenrechts

konvention; 1m einzelnen handelt es sich um folgende Beschwer

den: 

DOK 222P 
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524/59 H. OFNER 

596/59 Fo PATAKI 
617/59 A. HOPFINGER 

789/60 J. DUNSHIRN 
834/60 H. GLASER 
964/60 F. STEINKO 

1.180/61 K. STEINHAUSER 
10207/61 J. MAURER 
10308/61 O. PIETSCH 
10446/62 O. PLISCHKE 
1.526/62 E. EICHBERGER 
10543/62 H. NEMEC 
1.549/62 K. MäLZER 
10567/62 L. LETTL 
10631/62 W. VESEZCKY 
1.632/62 A. CERNY 
1.634/62 M. SCHLERITZKO 
10640/62 W. SCHOSTAL 
10 735/62 K. ALBRECHT 
1. 850/63 R. KäPLINGER 
2.645/65 P. SCHEICHELBAUER 
4.517/70 H. HUBER 

7.360/76 L. ZAND 

7.987/77 W. HANNAK 

Zu 9: 

- 12 -

Das Ministerkomitee stellte fest, 
daß !EI~~_VERL~!~QNG der MRK ange
nommen werde. 
"no further action required" 
Das Ministerkomitee stellte fest, 
daß KEINE VERLETZUNG der MRK ange-----------------nommen werde. 
"no further action required" 
"no further measures need be taken" 
"no further measures need be taken" 
"no further measures need be taken" 
"no furt her measures need be taken" 
"no furt her measures need be taken" 
"no further measures need be taken" 
"no further measures need be taken" 
"no furt her measures need be taken" 
"no furt her measures need be taken" 
"no further measures need be taken" 
"no further measures need be taken" 
"no furt her measures need be takenIl 
"no further measures need be taken" 
"no further measures need be takenIl 
"no further measures need be takenIl 
KEINE VERLETZUNG 

keine materielle Entscheidung: "no 
further action called for in this 
case ll

• 

Das Ministerkomitee stellte fest, 
daß KEINE VERLETZUNG der MRK ange-
nommen werde. 

Das Ministerkomitee des Europarats bejahte in 2 Fällen eine 

Verletzung der Menschenrechtskonvention; im einzelnen handelt 

es sich um folgende Beschwerden: 

2.645/65 
7.987/77 

Zu 10: 

P. SCHEICHELBAUER 
W. HANNAK 

In den Fällen, in denen vom Ministerkomitee eine Verletzung der 

Menschenrechtskonvention festgestellt wurde, wurden im einzel

nen folgende Maßnahmen angeordnet: 

DOK 222P 
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• 
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2.645/65 P. SCHEICHELBAUER keine Maßnahmen; das Ministerkomi-

7.987/77 W. HANNAK 

Zu 11 und 12: 

tee beschränkte sich auf die Fest
stellung der Konventionsverletzung. 
Im Hinblick darauf, daß Österreich 
freiwillig eine Entschädigung in 
der Höhe von 100.000.- Schilling 
bezahlte, wurden vom Ministerkomi
tee keine Maßnahmen angeordnet. 

Vom Ministerkomitee des Europarats wurden in keinem Fall An

ordnungen getroffen, denen von seiten der Republik Österreich 

nachzukommen gewesen wäre. 

Zu 13 bis 15: 

Das Ministerkomitee des Europarats ist in keinem Fall mit Be

schlüssen gemäß Art.32 Abs.3 MRK vorgegangen. 

Zu 16: 

In insgesamt 10 Fällen wurde ein Verfahren beim Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrecht anhängig gemacht; im einzelnen 

handelt es sich um folgende Beschwerden: 

1.602/62 E. STÖGMULLER 
1.936/63 F. NEUMEISTER 
2.178/64 O. MATZNETTER 
2.614/65 H. RINGElSEN 
8.269/78 G. ADOLF 
8.658/79 H. BÖNISCH 
9.120/80 A. U. 
90300/81 E. Co 
90316/81 L. / H. 
90815/82 P.M. L. 

Zu 17: 

Der Europäische Gerichtshof entschied in insgesamt 4 Fällen, 

daß eine Entscheidung oder Maßnahme aus dem Bereiche der öster

reichischen Justiz ganz oder teilweise mit den Verpflichtungen 

aus der Menschenrechtskonvention in Widerspruch steht; im ein

zelnen handelt es sich um folgende Beschwerden: 

DOK 222P 
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1.602/62 
1.936/63 
2.614/65 
8.658/79 

(2.178/64 

(8.269/78 

(9.300/81 

Zu 18: 

- 14 -

E. STÖGMULLER 
F. NEUMEISTER 
H. RINGElSEN Verletzung des Art.5 Abs.3. 
H. BÖNISCH Verletzung nur des Art.6 Abs.l. 

O. MATZNETTER Entgegen der Auffassung der Europäi
schen Menschenrechtskommission stellte 
der Gerichtshof fest, daß durch den 
Beschluß eine Verletzung der MRK nicht 
bewirkt worden sei.) ------

G. ADOLF Entgegen der Auffassung der Europäi
schen Menschenrechtskommission stellte 
der Gerichtshof fest, daß durch den 
Beschluß eine Verletzung der MRK ~!ch! 
bewirkt worden sei.) 

E. C. Auf Grund einer im Verfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschen
rechte erzielten gütlichen Einigung 
wurden von der Republik Österreich ein 
Betrag von 100.000.- Schilling und die 
Verfahrenskosten bezahlt und die Ver
pflichtung übernommen, im Rahmen der 
Strafprozeßänderung auch eine Änderung 
des § 43 Abs.3 StPO vorzuschlagen. Der 
Europäische Gerichtshof für Menschen
rechte hat im Hinblick auf diesen Ver
gleich entschieden, den Fall aus der 
Liste der anhängigen Verfahren zu 
streichen.) 

Der Europäische Gerichtshof billigte der verletzten Partei in 

insgesamt 2 Fällen eine gerechte Entschädigung gemäß Art.50 MRK 

zu; im einzelnen handelt es sich um folgende Fälle: 

1.936/63 
2.614/65 

Zu 19: 

F. NEUMEISTER 
H. RINGElSEN 

Kostenersatz von S 30.000.
Entschädigung von DM 20.000.-

Den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschen

rechte wurde in den im folgenden einzeln angeführten Beschwer

defällen wie folgt Rechnung getragen: 

1.602/62 E. STÖGMULLER Dieser Fall war - neben der Menschen
rechtsbeschwerde F. NEUMEISTER - eben-
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falls Anlaß für eine Änderung der StPO 
(Strafrechtsänderungsgesetz 1971, 
BGB1. Nr. 273/1971). 

1.936/63 F. NEUMEISTER Bezahlung des Kostenersatzes in der 
vom Europäischen Gerichtshof für Men
schenrechte festgesetzten Höhe von 
S 30.000.-; bereits vorher war eine 
gnadenweise bedingte Strafnachsicht 
gewährt worden; 
dieser Fall war Anlaß für die Änderung 
der StPO (Strafrechtsänderungsgesetz 
1971, BGB1. Nr. 273/1971). 

2.614/65 H. RINGElSEN Bezahlung der Entschädigung von 
DM 20.000.-; 

Zu 20: 

dieser Fall war - neben der Menschen
rechtsbeschwerde F. NEUMEISTER - eben
falls Anlaß für eine Änderung der StPO 
(Strafrechtsänderungsgesetz 1971, 
BGB1. Nr. 273/1971). 

Den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschen

rechte wurde in jedem einzelnen Fall voll Rechnung getragen. 

Zu 21: ------
Die Straßburger Menschenrechtsinstanzen sind zur Zeit mit fol

genden Österreich betreffenden Beschwerden befaßt, und zwar: 

a) ~ie Europäische Kommission für Menschenrechte: 

8.695/79 M. I. Der Gegenstand der Beschwerde ist 
aus der Beantwortung der Frage 4. zu 
entnehmen. 

9.315/81 J. J. Der Gegenstand der Beschwerde ist 
aus der Beantwortung der Frage 4. zu 

9.783/82 T. K. 

10.153/82 Z.fE. 

10.247/83 K. o. 

10.498/83 P. P. 

DOK 222P 

entnehmen. 
Der Gegenstand der Beschwerde ist 
aus der Beantwortung der Frage 4. zu 
entnehmen. 
~~~~Ll~~~~~E~~~~kol! Eigenbedarf 
im Bestandverfahren. 
~~~~~ Ab~ im arbeitsgerichtlichen 
Verfahren 
Der Vergleich ist von der Europäi
schen Kommission für Menschenrechte 
noch nicht genehmigt. 
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10.522/83 

10.533/83 
10.568/83 

10.668/83 

10.803/84 

11.011/84 

11.070/84 

11.131/84 

11.170/84 

11.571/85 

11.688/85 

L. M. 

1. H. 
H. R. 

H. E. 

A. F. 

J. M. 

W.-T. 

R. R. 

K. B. 

O. N. 

H. M. 

u.a. 

b) das Ministerkomitee: 

- 16 -

Art.1/1. Zusatz~~~~~koll § 44 Miet
rechtsgesetz. 
Art.8 Beschränkung des Briefverkehrs. 
A;~6 Anwesenheit des Beschwerdefüh
;ers-oder seines Verteidigers beim 
Gerichtstag des OGH über die Beru
fung. 
Art.5 Abs.1 1it.c Verhängung der 
Haft-ITber-eine~Zeugen wegen des 
Verdachts der falschen Beweisaussage. 
Art.5 Abs.1 1it.c Verhängung der 
H;It-ITbe~-eI;~-Zeugen wegen des 
Verdachts der falschen Beweisaussage. 
Ar~.=J:.L~Zu~!.!.~~otoko11 § 44 Miet
rechtsgesetz. 
~E.~.=J:.L.!..:._~~~atzE.E.~~~~l § 44 Miet-
rechtsgesetz. 
Art.6 Abs.1 Dauer eines Entschädi
gungs;e;Iahrens nach Enteignung; 
~E.~~lLl_'_~~~~~E.~~~~~ll Festsetzung 
der Entschädigungssumme bei Enteig-
nung von Grundbesitz für den Bau der 
zweiten Landebahn des Flughafens 
Wien-Schwechat; Berechnung wegen 
Schotter- und Sandvorkommen. 
Art.6 Abs.l, Abs.3 lit.d Recht auf 
Ve;~eh;~~g-;on-E~tI~;t~;gszeugen. 
Art.6 Abs.l Abs.3 1itod Recht auf -----------------------Vernehmung von Entlastungszeugen. 
Art.6 Abs.l Nichtausfertigung e1nes 
Ü~teil;-;;; 30.5.1984. 

Beim Ministerkomitee des Europarats sind zur Zeit keine Öster

reich betreffenden Beschwerden anhängig. 

c) der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte: 

8.658/79 H. BÖNISCH 

DOK 222P 

Verfahren nach Art.50 MRK: Eine 
glitlIche-EI;Ig~~g-;ird-I;-Hinb1ick 
auf die Schadenersatz forderungen 
des Beschwerdeführers nicht zu 
erreichen sein (34 Millionen 
Schilling); der Herr Bundesprä
sident hat im Hinblick auf das 
Urteil des Europäischen Gerichts
hofs für Menschenrechte die ver
fahrensgegenständlichen Verurtei
lungen sowie eine weitere Verur-
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9.120/80 A. U. 

9.316/81 L. / H. 

9.815/82 P.M. L. 

DOK 222P 
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teilung des Beschwerdeflihrers 
durch das Landesgericht flir Straf
sachen Wien wegen Vergehens nach 
dem Lebensmittelgesetz getilgt. Im 
Hinblick darauf wird von der Repu
blik Österreich ein Antrag auf 
Einstellung der zur Einbringung 
der Verfahrenskosten geflihrten 
Exekutionsverfahren gemäß § 39 Z.6 
EO gestellt; ferner wird eine 
a conto Zahlung von 100.000.
Schilling auf Verfahrenskosten 
geleistet. 
Legistische Maßnahmen wurden im 
Hinblick auf ein erst klirzlich 
abgeschlossenes Gesetzesprlifungs
verfahren - der erste Satz des 
§ 48 Lebensmittelgesetz wurde vom 
Verfassungsgerichtshof aufgehoben; 
diese Bestimmung tritt mit Ablauf 
des 31.10.1986 außer Kraft (BGB1. 
Nr. 10/1986) - noch nicht in die 
Wege geleitet; die Gerichte wurden 
jedoch schon vor diesem Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofs in 
einem generellen Erlaß des Bundes
ministeriums flir Justiz auf die 
Problematik hingewiesen und er
sucht, bei Schwierigkeiten in Le
bensmitte1strafsachen einen vom 
Amtssachverständigen unabhängigen 
weiteren Sachverständigen zu be
stellen. 
Verhandlung vor dem Gerichtshof am 
17.2.1986. 
Der Gegenstand der Beschwerde ist 
aus der Beantwortung der Frage 4 
zu entnehmen. 
Die Verhandlung fand am 25.11.1985 
statt; das Urteil ist noch nicht 
ausgefertigt. 
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Zusammenfassung: 

Zusammenfassend wird festgehalten, daß im Bereich der Justiz in 

mehr als 27 Jahren bish~r nur in 6 Fällen vom Ministerkomitee 

oder vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Ver

letzung der in der Europäischen Menschenrechtskonvention samt 

Zusatzprotokollen festgelegten Verpflichtungen durch die Repu

blik Österreich festgestellt wurde. 

30. Jänner 1986 
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